
BEBAUUNGSPLAN NR. 66 "SOLARPARK KLÄHAM-SÜD" MIT INTEGRIERTEM GRÜNORDNUNGSPLAN
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
0.1 SONDERGEBIET 

 
0.1.1 Art und Maß der Baulichen Nutzung (nach §11 BauNVO) 
 
0.1.1.1 Zulässig ist die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage mit Solar Modulen und 

Trafostation bis zu einer maximal zulässigen Anlagenhöhe von 3,8 m über Gelände. 
Unterer Bezugspunkt der zulässigen Anlagenhöhe ist das natürliche Gelände 
entsprechend den dargestellten Höhenlinien im Bebauungsplan. 

 
0.1.1.2 Zulässige Grund- / Geschossfläche 
 

Nutzung Absolute Grundfläche GR 
§ 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO 

Geschossfläche - GFZ 
§ 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO 

Photovoltaikanlage 
einschließlich Trafostation, 
Wechselrichter, 
Übergabestation 

max. 27.000 m² - 

 
0.1.2 Einfriedung 
 
0.1.2.1 Eine Einfriedung des Geländes ist bis 2,20 m Höhe zulässig. Ausführung als 

Maschendrahtzaun ohne Sockel. Der Zaun soll ohne Bodenabstand errichtet werden. 
Zur Gewährleistung der Durchlässigkeit für Kleinsäuger ist die Einzäunung entweder so 
großmaschig herzustellen, dass die für Kleintiere durchlässig ist oder aber es sind alle 
20 bis 30 m am Boden kleintierdurchlässige Röhren zu integrieren. 

 
0.1.3 Oberflächenwasser 
 
0.1.3.1 Sämtliches im Sondergebiet anfallendes unverschmutztes Oberflächenwasser ist auf 

dem jeweiligen Grundstück zu versickern. 
 

 
0.2 GRÜNORDNUNG 
 
0.2.1 Private Grünfläche 
 
0.2.1.1 Die privaten Grünflächen im Sondergebiet sind mit der Ansaat von standortgemäßem 

Saatgut als extensives Grünland herzustellen und zu erhalten. Die Flächen sind ein- bis 
zweimal jährlich zu mähen; das Mähgut ist von der Fläche zu entfernen. Alternativ ist 
eine Beweidung zulässig. Eine Düngung sowie die Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln sind unzulässig. 

TEXTLICHE HINWEISE 
 
A  Brandschutz 

1. Zugänglichkeit:  
Etwaige Sperrvorrichtungen zum Gelände und Gebäude sind zulässig, wenn die 
Feuerwehr diese öffnen kann. Dies ist vom Betreiber mit dem Kreisbrandrat im Vorfeld 
abzustimmen. Am Zufahrtstor muss deutlich und dauerhaft die Erreichbarkeit eines 
Verantwortlichen für die Anlagen angebracht sein. Die Erreichbarkeit des 
verantwortlichen Ansprechpartners ist auch der örtlichen Feuerwehr mitzuteilen. 
 
2. Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken:  
Hier gelten die Vorgaben der BayBO Art. 5 in Verbindung mit den Richtlinien über 
„Flächen für die Feuerwehren auf Grundstücken“ DIN 14090 in der aktuellen Fassung. 

 
3. Leitungsbau:  
Sollte ein Leitungsbau für den Brandschutz notwendig sein, sind die entstehenden 
Kosten für den Bau der Leitungen sowie für die evtl. notwendigen Veränderungen des 
bestehenden Rohrleitungsnetzes gemäß Verbandsatzung § 4 Absatz 7 vom 
Vorhabensträger zu tragen. 

 
B  Beschädigung 

Beschädigungen durch Verschmutzung oder Steinschlag, die auf ortsübliche Pflege-
und Unterhaltungsmaßnahmen, wie z. B. Winterdienst der angrenzenden Straßen 
zurückzuführen sind, sind vom Betreiber der Freiflächen-Photovoltaikanlage 
hinzunehmen und führen zu keinerlei Schadensersatzansprüchen. 

 
C  Rekultivierung zum ehemaligen Kiesabbau 

Die bestehenden Auflagen zur Rekultivierung des ehemaligen Kiesabbaus bleiben 
erhalten. 

 
D Denkmalpflege 

 
Art. 8 Abs. 1 BayDSchG: 
Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren 
Denkmalschutzbehörde oder dem Landratsamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur 
Anzeige verpflichtet sich auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie 
der Unternehmen und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die 
Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, 
die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er 
durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 
 
Art. 8 Abs. 2 BayDSchG: 
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche 
nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere 
Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der 
Arbeiten gestattet. 

 
E  Emissionen durch die B15n 

Das Bauvorhaben liegt in unmittelbarer Nähe einer stark befahrenen Straße (B15n). Es 
ist mit erheblichen Emissionen zu rechnen (Staub, etc.). Ansprüche irgendwelcher Art 
gegenüber dem Straßenbaulastträger können diesbezüglich nicht geltend gemacht 
werden. 

F  Emissionen aus der Landwirtschaft 
Aus angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen sind Emissionen, Steinschlag und 
Verschmutzung aus der Landwirtschaft (z. B. Staub) entschädigungslos hinzunehmen. 
Eine Haftung der angrenzenden Landbewirtschafter ist ausgeschlossen. Grundsätzlich 
ist eine ordnungsgemäße Landwirtschaft auf den der Photovoltaikanlage benachbarten 
Flächen von Seiten des Betreibers zu dulden. Eine Verunkrautung der überplanten 
Fläche während der Nutzungsdauer durch die Photovoltaikanlage ist durch geeignete 
Maßnahmen zu verhindern. Durch die regelmäßige Pflege soll das Aussamen 
eventueller Schadpflanzen und die damit verbundene negative Beeinträchtigung der mit 
Kulturpflanzen bestellten Flächen in der Nachbarschaft vermieden werden. 

 
G Schafhaltung und Einzäunung 

Folgende Zusatzsicherungen („Wolfsabweisender Zaun“) werden empfohlen: 
 Baustahlmatte mit Maschenweiter 10 x 10 cm als Sicherung einer bestehenden 

Bodenfreiheit, zusätzlich horizontal vor dem Zaun ausgelegter Untergrabenschutz 
(z. B. Maschendraht, mind. 60 cm breit); es kann hierfür z. B. auch eine 1 m breite 
Baustahlmatte längs abgewinkelt werden und gleichzeitig dem Schutz in vertikaler 
sowie horizontaler Richtung dienen; 

 Eine sichere Verankerung im Boden und am Zaun muss gewährleistet sein; durch 
die 10 x 10 cm Maschen kommen kleine und mittelgroße Säugetiere wie Igel, 
Mader und Feldhasen sowie Hühnervögel noch durch, der Wolf nicht; 

 Zusätzlich Überkletterungsschutz mit einer Elektrolitze oben am Zaun. 

0.3 MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT 
 

0.3.1 Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung, 
von Boden, Natur und Landschaft (Ausgleichsflächen nach § 1 a BauGB) 

 
0.3.1.1 Die Pflanzung der geplanten Heckenstrukturen hat sich an der potentiellen natürlichen 

Vegetation (siehe Artenliste) zu orientieren. Es sind autochthone Pflanzen zu 
verwenden. 

 Straucharten: Sträucher 2xv. o.B. 60-100 
  
 
0.3.1.2 Der Ausgleich erfolgt teilweise intern im Norden des Geltungsbereichs sowie extern 

über die Fl. Nr. 1422 (TF), Gemarkung Oberergoldsbach, Markt Ergoldsbach. 
Die interne Ausgleichsfläche ist als extensives Grünland mit Heckenstrukturen sowie 
ausgeprägtem Saum herzustellen. Für die Wiesenansaat der Ausgleichsfläche wird 
ausschließlich autochthones Saatgut (z. B. Heudrusch, Heumulch bzw. zertifiziertes 
Saatgut) verwendet.  
Dünger- und Pflanzenschutzmittelanwendungen, Gülleausbringung und Kalkung sind
nicht zulässig. Aufkommende invasive Neophyten sind mit geeigneten Maßnahmen 
umgehend zu bekämpfen. 
Die Ansaat und Pflege ist in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 
durchzuführen.  
 

 
0.3.1.3 Artenliste (Gehölze) 
  
 Sträucher 
 Cornus mas   Kornelkirsche 
 Cornus sanguinea Roter Hartriegel 
 Corylus avellana Haselnuss 

  Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche 
  Prunus spinosa  Schlehe 
  Rhamnus frangula Faulbaum 
  Rosa pimpinellifoia Bibernell-Rose 
  Rosa rubiginosa Wein-Rose 
  Salix caprea  Sal-Weide 
  Sambucus nigra Schwarzer Holunder 
  Viburnum lantana Wolliger Schneeball 
  Viburnum opulus Echter Schneeball 
 
  Bäume 
  Acer campestre Feldahorn 
  Betula pendula  Birke 

Carpinus betulus  Hainbuche 
Prunus avium  Vogekirsche 
 
Nadelgehölze aller Art, hängende und buntlaubige Arten und Sorten sind im gesamten 
Gebiet unzulässig. 
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SO PHOTOVOLTAIK
FREIFLÄCHENANLAGE

Höhe max.
3,8 m

max. GR
20.500  m²

SO 1
Photovoltaik
Freiflächenanlage

SO PHOTOVOLTAIK
FREIFLÄCHENANLAGE

Höhe max.
3,8 m

max. GR
6.500  m²

SO 2
Photovoltaik
Freiflächenanlage
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PLANLICHE HINWEISE 
 
8. Sonstige Planzeichen 
 
8.1   schematische Aufstellung der Solarmodule 
 
8.2    geplanter Zaun (Maschendrahtzaun, H max. 2,20 m) 
 
8.3   amtlich kartierte Biotope mit Nummern 
 
8.4   20 m Anbauverbotszone 
 
8.5   Höhenlinien 
 
9. Kennzeichnungen und nachrichtliche Übernahmen 
 
9.1   Erdgashochdruckleitung mit Schutzstreifen von je 3,0 m beidseitig 
 
10. Kartenzeichen für die Bayerischen Flurkarten Grenzpunkte, Grenzen und Beschriftung 
 
10.1   Flurstücksnummer 
 
10.2   Flurstücksgrenze 

1

2 3
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Aufgrund des § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch - BauGB - in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 
2414, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBI. I S. 1548) und Art. 23 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern GO i.d.F. der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBI. S. 798), zuletzt geändert durch Art. 65 
des Gesetzes vom 24.07.2012 (GVBI. S. 366) sowie Art. 81 Abs. 2 Bayer. Bauordnung - BayBO - i.d.F. der 
Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBI.S. 588), zuletzt geändert durch § 1 Nr. 13 des Gesetzes vom 08.04.2013 
(GVBI. S. 174) erlässt der Markt Ergoldsbach die Satzung. 

 
PLANLICHE FESTSETZUNGEN 
 
1.   Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes 
 
2. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB, § 11 BauNVO) 
 
2.1 Sondergebiet „Photovoltaik Freiflächenanlagen“ gem. § 11 Abs. 2 BauNVO mit 

Solarmodulen, Trafostation, Wechselrichter und Batteriespeicher. 
 

3. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) 
 
3.1 Nutzungsschablone 

1 Art der baulichen Nutzung 
2 Maß der baulichen Nutzung 3 max. zulässige Grundfläche (GR) 

 
3.2 unterer Bezugspunkt für max. Höhe (3,8 m) = 462 m ü. NN 
 
4. Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und §23 BauNVO) 
 
4.1    Baugrenze 
 
5. Flächen für den Wald (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB) 
 
5.1   bestehender Wald 
 
6. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 
 
6.1   private Grünfläche (extensives Grünland) 
 
7. Planungen, Nutzungsregelungen, Massnahmen zum Schutz,  
    zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
   (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) 
 
7.   Planung 
 
7.1.1  bestehende Ausgleichsfläche 
 
7.1.2  Ausgleichsfläche 
 
7.1.3  extensives Grünland mit Hekenstruktur mit ausgeprägtem Saum 

SO
Photovoltaik
Freiflächenanlage

ÜBERSICHTSPLAN
AUSZUG AUS DEM FLÄCHENNUTZUNGSPLAN

M 1:5.000
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VERFAHRENSVERMERKE 
 
 
1. Der Markt Ergoldsbach hat in der Sitzung vom 10.06.2021 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des 

Bebauungsplans Nr. 66 „Solarpark Kläham-Süd“ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 
30.07.2021 ortsüblich bekannt gemacht. 

 
2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für 

den Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 66 „Solarpark Kläham-Süd“ in der Fassung vom 10.06.2021 hat in der 
Zeit vom 15.11.2021 bis 15.12.2021 stattgefunden. 

 
3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für 

den Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 66 „Solarpark Kläham-Süd“ in der Fassung vom 10.06.2021 hat in der 
Zeit vom 05.08.2021 bis 07.09.2021 stattgefunden. 

 
4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans Nr. 66 „Solarpark Kläham-Süd“ in der Fassung vom 12.01.2022 wurden 

die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 08.04.2022
bis 22.05.2022 beteiligt. 

 
5. Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 66 „Solarpark Kläham-Süd“ in der Fassung vom 12.01.2022 wurde mit 

der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 18.04.2022 bis 22.05.2022 und erneut (zur 
Behebung eines formellen Fehlers) in der Zeit vom 28.04.2023 bis 29.05.2023 öffentlich ausgelegt. 

 
6. Der Markt Ergoldsbach hat mit Beschluss des Marktgemeinderats vom 30.06.2022 den Bebauungsplan Nr. 66 

„Solarpark Kläham-Süd“ gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 30.06.2022 als Satzung beschlossen. 
 
........................................, den .................... 
Markt Ergoldsbach 
          (Siegel) 
 
.................................................................... 
Ludwig Robold, 1. Bürgermeister 

 
7. Ausgefertigt 

 
........................................, den .................... 
Markt Ergoldsbach 
          (Siegel) 
 
.................................................................... 
Ludwig Robold, 1. Bürgermeister 

 
8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan Nr. 66 „Solarpark Kläham-Süd“ wurde am …………… gemäß 

§ 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan Nr. 66 „Solarpark Kläham-Süd“ 
ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 
214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen. 
 
........................................, den .................... 
Markt Ergoldsbach 
          (Siegel) 
 
.................................................................... 
Ludwig Robold, 1. Bürgermeister 


